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Vorwort 5. Auflage

Seit dem Erscheinen der 4. Auflage im Jahr 2019 sind erneut Rechtsprechung und gesetz
geberische Tätigkeit in vielen Bereichen des Arbeitsrechts vorangeschritten. Zu nennen ist 
die AGB-Kontrolle von Arbeitsbedingungen, die zunehmend durch das Bundesarbeitsgericht 
– sowie durch Instanzgerichte – mehr und mehr das Recht der Arbeitsvertragsregelungen 
weiterentwickelt und dadurch ein Mehr an Komplexität geschaffen wird. Die Regelungen 
der Umsetzung der Richtlinie zu Mindestarbeitsbedingungen sowie das Hinweisgeberschutzge
setz, die Entwicklungen im Teilzeitrecht, Datenschutz, Entgelttransparenz, Arbeitnehmerüber
lassung und MuSchG, im Vorstands- und Geschäftsführervertragsrecht die Neuregelungen 
des FüPoG II und die Stay-On-Board-Regelungen für Geschäftsführer und Vorstände, sowie, 
nicht zuletzt auch die Weiterentwicklung des Nachweisgesetzes, bilden weitere Bereiche der 
gesetzgeberischen Tätigkeit.
Diese und weitere aktuelle Entwicklungen in der Arbeits- und Wirtschaftswelt machten eine 
grundlegende Überarbeitung des gesamten Werkes erforderlich. Auch in der 5. Auflage wurde 
die Konzeption der Vorauflagen beibehalten: Nach einer Darstellung der Kernaspekte der 
Vertragsgestaltung werden zu alphabetisch angeordneten Regelungsbereichen variantenreiche 
praxisrelevante Vertragsklauseln vorgestellt und erörtert. Den Vertragsklauseln sind ausführli
che Erläuterungen vorangestellt, die das nähere rechtliche Umfeld nachvollziehbar erläutern.
Wie bereits in den Vorauflagen werden zur Abgrenzung auch weiterhin Klauseln erörtert, 
die unwirksam sind. Zum einen finden sich solche unwirksamen Regelungen häufig in der 
arbeitsvertraglichen Gestaltung, zum anderen kann die Erkenntnis, „was geht“, häufig nur 
dadurch ermittelt werden, „was nicht geht“. Oftmals sind für die Beurteilung der Wirksamkeit 
von AGB-Klauseln nur Nuancen ausschlaggebend.
Die einzelnen Klauselformulierungen sind daher optisch zum Teil mit einem Pfeil versehen:

Regelungen, die unwirksam sind, sind durch einen nach unten weisenden Pfeil gekennzeich
net.

Regelungen, die je nach Sachverhalt wirksam oder unwirksam sind oder zu denen eine feste 
Rechtsprechung noch nicht vorliegt, sind mit einem waagerechten Pfeil versehen.

Regelungen, die wirksam sind, bleiben grafisch unbearbeitet.

Neu in das Werk aufgenommen wurde in § 1 die Klauseln zum Homeoffice sowie zur mobilen 
Arbeit.
Hinzugekommen in den Kreis der Autorinnen und Autoren sind die Kollegen Müller und 
Peters, die einen Teil der bislang von Herrn Borgmann und Frau Mengel kommentierten 
Regelungen mit übernommen haben.
Wir sind nach wie vor bestrebt, Lösungen für die Gestaltungspraxis aufzuzeigen. Die Recht
sprechung des Bundesarbeitsgerichts ist dabei Leitlinie und Herausforderung gleichermaßen. 
Das Handbuch richtet sich in seiner ganzen Breite an „den Praktiker“, insbesondere an 
Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen in Rechtsabteilungen sowie an Personalleiter, darüber 
hinaus aber auch an alle, die mit Fragen der Gestaltung oder Überprüfung von Arbeits- und 
Dienstverträgen befasst sind.

Ü

Ú

5

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7235-3



Mein Dank als Herausgeber gilt den Autorinnen und Autoren für ihre wiederum engagierte 
Mitarbeit an der Neuauflage. Besonderer Dank gilt seitens des Nomos-Verlags unserer Lek
torin, Frau Ass. iur. Martina Jurka, für die unermüdliche und hervorragende Arbeit sowie 
dem Verlagsleiter, Herrn Stefan Simonis, der das Erscheinen der Neuauflage nachdrücklich 
unterstützt und gefördert hat.
 

Köln, im August 2022 Martin Reufels
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Rechtslage im Umfeld
Allgemeines

Der wichtigste Unterfall der sog. „Mobilen Arbeit“ ist die sog. Homeoffice-Tätigkeit, die in
folge der Covid-19-Pandemie erheblich an Bedeutung gewonnen hat. Die häufig synonym ver
wendeten Begriffe „Homeoffice“ und „Mobile Arbeit“ sind jedoch insbesondere im Hinblick 
auf ihre praktischen Auswirkungen zu unterscheiden. Das „klassische“ Homeoffice erfolgt an 
einer zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarten außerbetrieblichen Arbeitsstätte 
(häufig der Wohnung des Arbeitnehmers). Mobile Arbeit erfolgt hingegen an einem nicht 
näher bestimmten Arbeitsplatz, der ausschließlich durch den Arbeitnehmer festgelegt wird (zB 
im Zug, im Cafe etc). Die Einflussmöglichkeiten des Arbeitgebers sind im letzteren Fall weiter 
eingeschränkt.1

Begiff „Homeoffice“
Der Begriff „Homeoffice“ ist „umgangssprachlich“ geprägt.2 Exaktere Begriffsbestimmungen 
finden sich nunmehr in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel.3 sowie dem 2. Referentenentwurf 
(Bearbeitungsstand: 26.11.2020) eines Gesetzes zur Mobilen Arbeit.4 In der SARS-CoV-2-Ar
beitsschutzregel heißt es wie folgt:

„Homeoffice ist eine Form des mobilen Arbeitens. Sie ermöglicht es Beschäftigten, nach 
vorheriger Abstimmung mit dem Arbeitgeber zeitweilig im Privatbereich, zB unter Nutzung 
tragbarer IT-Systeme (zB Notebooks) oder Datenträger, für den Arbeitgeber tätig zu sein.“5

In dem 2. Referentenentwurf heißt es „pauschaler“ wie folgt:

„Ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin arbeitet mobil, wenn er oder sie die geschuldete 
Arbeitsleistung unter Verwendung von Informationstechnologie außerhalb der Betriebsstätte
1. von einem Ort oder von Orten seiner oder ihrer Wahl oder
2. von einem mit dem Arbeitgeber vereinbarten Ort oder von mit dem Arbeitgeber vereinbar

ten Orten erbringt.“

Erfasst hiervon sind – so die Begründung zu dem Entwurf – sowohl Vereinbarungen, die es 
dem Arbeitgeber ermöglichen, seinen Arbeitsort selbst zu wählen bzw. spontan den Arbeitsort 
zu wechseln, als auch solche, die einen bestimmten Arbeitsort für die mobile Arbeit vorsehen, 
insbesondere Vereinbarungen über mobile Arbeit ausschließlich im Homeoffice.
Schließen die Arbeitsvertragsparteien eine Vereinbarung über mobile Arbeit, ist – so der Ent
wurf – das Direktionsrecht des Arbeitgebers bezüglich des Arbeitsorts nach § 106 Abs. 1 
GewO insoweit nicht mehr einschlägig.
Eine Definition der mobilen Arbeit findet sich (nunmehr) in der Begründung zu dem neuen 
Mitbestimmungstatbestand des § 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG betreffend die Gestaltung der mobi
len Arbeit gem. Betriebsrätemodernisierungsgesetz vom 18.6.2021 (s. „Mobile Arbeit“).

Formen der Homeoffice-Tätigkeit
Für das Homeoffice selbst wird üblicherweise wie folgt unterschieden:
n Ausschließliche Homeoffice-Tätigkeit (keine Tätigkeit im Betrieb, sondern nur in einer 

außerbetrieblichen Arbeitsstätte = idR Wohnung des Arbeitnehmers).
n Alternierende Homeoffice-Tätigkeit (Tätigkeit zT im Betrieb – betriebliche Arbeitsstätte 

– und zT in einer außerbetrieblichen Arbeitsstätte – Zuhause = häusliche Arbeitsstätte). 

a)
aa)

bb)

cc)

1 Köhler/Schürgers BB 2020, 2613.
2 Benkert NJW-Spezial 2019, 306.
3 Börkircher PuR 2020, 225.
4 Schiefer DB 2021, 114.
5 S. im Einzelnen auch Worzalla PuR 2020, 223.
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Unter Fortbestand des Arbeitsplatzes im Betrieb findet die Arbeit also an zwei Arbeitsorten 
statt.

n Spontane Homeoffice-Tätigkeit (der Arbeitnehmer kann spontan im Homeoffice arbei
ten).6

Genannt wird darüber hinaus eine Homeoffice-Tätigkeit (Telearbeit) in Nachbarschafts- und 
Satellitenbüros. Werden dezentrale Arbeitsplätze auf Initiative von Arbeitgebern oder mehrerer 
Beschäftigter in gemeinsamen Räumlichkeiten in der Nähe des Wohnorts der Arbeitnehmer 
eingerichtet und werden „Telearbeiter“ verschiedener Arbeitgeber unter einem Dach tätig, bei 
gemeinsamer Nutzung der dort installierten technischen Infrastruktur, so ist von einem sog. 
Nachbarschaftsbüro die Rede. Diese Nachbarschaftsbüros treten nicht nach außen gegenüber 
Kunden in Erscheinung.7 Als Satellitenbüros werden Arbeitsstätten bezeichnet, die ebenfalls 
in Wohnortnähe mehrerer Arbeitnehmer liegen, aber vom Unternehmen als Zweigstelle mit 
Kundenkontakt betrieben werden.8

Corona-Arbeitsschutzverordnung
Nach der am 21.1.2021 in Kraft getretenen Corona-Arbeitsschutzverordnung mussten Arbeit
geber überall dort Homeoffice anbieten, wo es möglich ist. Die Verordnung enthält zudem 
Schutzmaßnahmen für diejenigen Beschäftigten, deren Anwesenheit im Betrieb unverzichtbar 
ist. Dies bedeutete, dass Arbeitgeber – (zunächst) befristet bis zum 15.3.2021 während der 
Pandemie – Homeoffice anzubieten hatten, soweit keine zwingenden betriebsbedingten Gründe 
entgegenstanden. Die Beschäftigten sind nicht verpflichtet, Homeoffice zu nutzen.9

Die „Pflicht“ zum Homeoffice – Angebot soll der Bekämpfung und Verhinderung der weiteren 
Ausbreitung des Corona-Virus – insbesondere durch Vermeidung von Personenkontakten – 
dienen.10 Diese befristet geltende „Verpflichtung“ des Arbeitgebers änderte nichts daran, dass 
– außerhalb der Pandemie – kein Rechtsanspruch für die Einrichtung eines Homeoffice-Ar
beitsplatzes bestand.11. Zur aktuellen Entwicklung (§ 28b IV IfSG; Mitbestimmung bei mobi
ler Arbeit gem. § 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG und den Vorhaben der Ampel-Koalition (2021 – 
2025) s. „Mobile Arbeit“.

Tatsächliche Vor- und Nachteile des Homeoffice
Homeoffice hat „unbestritten“ zahlreiche Vor- (Flexibilität; Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf etc) aber auch Nachteile (zB soziale Isolation etc), die zu bedenken sind, wenn es um die 
Frage geht, „ob“ Homeoffice ermöglicht werden soll.12

Homeoffice-Vereinbarung
Häufig beruhen Homeoffice und mobile Arbeit „mehr auf tatsächlicher als auf rechtlicher 
Grundlage“. Dies führt zum einen zu der Frage, ob nach längerer Tätigkeit im Homeoffice 
– allein auf tatsächlicher Grundlage – ein Anspruch auf eine Homeoffice-Tätigkeit aus einer 
betrieblichen Übung erwachsen kann.13 Zum anderen können ohne Vereinbarung eines ent
sprechenden rechtlichen Rahmens aber auch erhebliche Rechtsunsicherheiten auftreten. Es 
kann sich daher empfehlen, Homeoffice (mobile Arbeit) – allein zwecks Dokumentation – 

dd)

ee)

ff)

6 Tödtmann/Kaluza-Krieg, Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht, C. 404, Rn. 7.
7 Preis Arbeitsvertrag/Preis II T 20, Rn. 12.
8 Collardin, Aktuelle Rechtsfragen der Telearbeit, 21; Pfarr/Drüke Rechtsprobleme der Telearbeit, 22.
9 Fuhlrott/Oltmanns ArbRAktuell 2021, 64.

10 Düwell jurisPR-ArbR 4/2021 Anm. 1.
11 Schiefer DB 2021, 114.
12 Schiefer DB 2021, 114.
13 Steinau-Steinrück NJW-Spezial 2020, 626.
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schriftlich zu vereinbaren. Eine solche Vereinbarung kann und sollte ggf. die folgenden Rege
lungsgegenstände umfassen14:
n Dauer und Lage der Arbeitszeit einschließlich Zeiterfassung und Überstunden,
n Anforderungen an die Arbeitsstätte,
n Arbeitsmittel,
n Kostenerstattungen,
n Haftung des Arbeitnehmers, ggf. unter Einbeziehung von Familienmitgliedern und Besu

chern,
n Schutz von Daten und Geschäftsgeheimnissen,
n Zugangsrecht zur Wohnung des Arbeitnehmers,
n Unfallversicherungsschutz,
n Beendigung.

Aktuelle Rechtsfragen
Die Praxis und aktuelle Rechtsprechung hatten sich in jüngster Zeit ua mit folgenden Fragen 
des Homeoffice zu befassen:15

n Anspruch auf Homeoffice,
n einseitige Zuweisung einer Homeoffice-Tätigkeit (Direktionsrecht),
n Neuzuordnung eines Homeoffice-Arbeitnehmers / Versetzung,
n erneute Homeoffice-Tätigkeit,
n (individualrechtliche) Beendigung der Homeoffice-Tätigkeit,
n kollektivrechtliche Fragen der Beendigung alternierender Telearbeit,
n sonstige Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats.

Regelungsschwerpunkte
Im Hinblick auf diese Gegenstände empfiehlt sich grds. eine möglichst „schlanke“ Regelung. 
Die Vereinbarung sollte also nicht überfrachtet werden. Hiervon ausgehend kommen – unter 
Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung und Literatur16 – folgende „Vertragsklauseln“ 
in Betracht, die selbstverständlich auf den Einzelfall anzupassen sind.

Klauseltypen und Gestaltungshinweise
Homeoffice-Tätigkeit
Klauseltyp A
A 1: Dem Arbeitnehmer…. wird eingeräumt, ab dem .... seine Arbeit aus dem Homeoffice zu 
verrichten, sofern zwischen Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber nichts anderes vereinbart. Der 
Arbeitnehmer erklärt sich hierzu bereit. Dienstreisen, Kundenbesuche etc wird der Arbeitneh
mer im Rahmen seiner arbeitsvertraglichen Pflichten weiterhin wahrnehmen.

A 2: Der Arbeitnehmer wird ab dem .... die Arbeitsleistung an einem Arbeitsplatz in seiner Woh
nung (außerbetriebliche Arbeitsstätte) und teilweise auf entsprechende Anweisung des Vorge
setzten im Rahmen des Weisungsrechts gem. § 106 GewO in der Betriebsstätte des Arbeitge
bers (betriebliche Arbeitsstätte) erbringen. Die außerbetriebliche Arbeitsstätte befindet sich 
in ... Sie ist mittels Kommunikations- und Informationsmitteln mit der Betriebsstätte des Ar
beitgebers verbunden.

gg)

hh)

b)
aa)
(1)

14 S. im Einzelnen Schiefer DB 2021, 1334 ff. und ders., DB 2021, 114 (116).
15 Schiefer PuR 2021, 27.
16 Maschmann/Sieg/Göpfert Vertragsgestaltung ArbR/Tödtmann/Kaluza C.404; BLDH/Engelmann Rn. 43 ff.; 

Preis Arbeitsvertrag/Preis, 5. Aufl. 2015, II T 20; Schiefer DB 2021, 1334.
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A 3: Die jeweilige Festlegung des Arbeitsorts erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen Vorge
setzten oder einem vertretungsberechtigten Mitarbeiter des Arbeitgebers. Insbesondere kann 
der Arbeitgeber, sofern betrieblich veranlasst, unter Beachtung von § 106 GewO den Arbeitneh
mer anweisen, zB zu Besprechungen, Übergabe von Arbeitsmaterialien, Teilnahme an Schulun
gen in den Geschäftsräumen des Arbeitgebers zu erscheinen.

A 4: Der Arbeitgeber behält sich unter Wahrung der Interessen des Arbeitnehmers die Zuwei
sung eines anderen Arbeitsortes vor. Das Weisungsrecht des Arbeitgebers hinsichtlich Arbeits
ort und Arbeitszeit richtet sich nach § 106 GewO.

A 5: Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis ist die Betriebsstätte des 
Arbeitgebers.

A 6: Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jeden bevorstehenden Wohnungs
wechsel unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

A 7: Der Tätigkeitsort ist beschränkt auf die Bundesrepublik Deutschland (oder: folgende 
Länder: …). Dabei darf der Arbeitnehmer sich max. (…) Tage im Ausland, davon (…) Tage im Land 
A und (…) Tage im Land B, aufhalten.

A 8: Bei betrieblichen Erfordernissen (Besprechung, Vertretung) ist der Arbeitnehmer zu einer 
Tätigkeit in den Betriebsräumen des Arbeitgebers verpflichtet.

Gestaltungshinweise
Auf der Grundlage eines – unterstellten – Arbeitsvertrages, der keinen ausgestalteten vertragli
chen Anspruch auf ein Homeoffice enthält, wird in den Klauseln A 1 bis A 4 die Homeoffice-
Tätigkeit – insbesondere der Ort – konkretisiert und das nach wie vor nicht eingeschränkte 
Direktionsrecht (Klauseln A 2 und A 4) betont. Die Klausel A 5 kann für die gerichtliche 
Geltendmachung von Ansprüchen Bedeutung erlangen. Die Klausel A 6 verpflichtet den Ar
beitnehmer zur Mitteilung eines Wohnungswechsels, was gerade für den Ort der Homeoffice-
Tätigkeit maßgeblich sein kann. Die in A 7 gegebene räumliche Beschränkung, die ua mit Blick 
auf die gegenwärtig angebotenen Homeoffice-Arbeitsplätze in Ferienresorts im Ausland sinn
voll sein kann, dürfte rechtlich unbedenklich sein. Die unter A 8 vorgesehene Verpflichtung 
beschränkt sich auf betriebliche Erfordernisse und dürfte zulässig sein.

Arbeitszeit
Klauseltyp B
B 1: Die im Arbeitsvertrag festgeschriebene wöchentliche Arbeitszeit gilt unverändert auch im 
Homeoffice-Arbeitsplatz. Der Arbeitnehmer wird die gesetzlichen Arbeitszeitbestimmungen 
beachten.

B 2: Der Arbeitgeber legt fest, zu welchen Zeiten der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung 
in der Betriebsstätte erbringt. Dabei wird der Arbeitgeber die Wünsche des Arbeitnehmers 
angemessen berücksichtigen, sofern diesen betriebliche Belange nicht entgegenstehen.

B 3: Die verbleibende Arbeitszeit wird an der außerbetrieblichen Arbeitsstätte (s. unten ...) er
bracht. Die Verteilung der Arbeitszeit nimmt der Arbeitnehmer eigenverantwortlich vor, sofern 
nicht betriebliche Notwendigkeiten entgegenstehen. Dabei sind die gesetzlichen Arbeitszeit
bestimmungen zu beachten.

B 4: Die Erfassung der Arbeitszeiten erfolgt durch den Arbeitnehmer mittels einer manuel
len monatlichen Stundenaufschreibung (alternativ: online mittels der elektronischen Zeiterfas
sung, zB Umpla). Diese ist dem Vorgesetzten/der Personalabteilung jeweils am 5. Werktag für 
die erfassten Zeiten des zurückliegenden Monats vorzulegen.

(2)
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B 5: Der Arbeitnehmer ist für den Arbeitgeber an der außerbetrieblichen Arbeitsstätte mindes
tens während der Kernarbeitszeit zu erreichen.

Gestaltungshinweise
Es wird hier von zugrunde liegenden arbeitsvertraglichen Vorgaben (Klausel B 1) ausgegangen 
und betont (Klausel B 2), dass der Arbeitgeber die Arbeitszeit unter angemessener Berücksich
tigung der Wünsche des Arbeitnehmers in der Betriebsstätte anordnen kann.
Klausel B 3 könnte zur Vermeidung „eigenmächtiger Arbeit“ (insbes. Überstunden) wie folgt 
ergänzt werden: „Überstunden sind von dem Arbeitnehmer im Voraus anzuordnen oder aber 
nach entsprechender Anmeldung durch den Arbeitnehmer im Voraus durch den Arbeitgeber zu 
bewilligen. Eine nachträgliche Genehmigung ist nicht möglich.“
Klausel B 4 behandelt die Arbeitszeiterfassung, die auch nach dem Entwurf des Mobile-Arbeit-
Gesetz („Mobile Arbeit“Nr. 49) auf den Arbeitnehmer „delegiert“ werden kann. Der Arbeitge
ber sollte einen verlässlichen Kontrollmechanismus regeln (Klausel B 4). Klausel B 5 stellt die 
Erreichbarkeit des Arbeitnehmers an der außerbetrieblichen Arbeitsstätte während der Kernar
beitszeit sicher.

Häusliche Arbeitsstätte (außerbetriebliche Arbeitsstätte)
Klauseltyp C
C 1: Der Arbeitnehmer erklärt, dass sich die häusliche Arbeitsstätte im eigenen Haushalt 
in einem Raum befindet, der für den dauerhaften Aufenthalt von Personen zugelassen und 
vorgesehen ist. Die Räumlichkeit ist für die Erbringung der ihm zugewiesenen Arbeitsaufgabe 
geeignet. Die Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung, der Unfallverhütungsvorschriften, 
der Datenschutzgrundverordnung, des Beschäftigtendatenschutzgesetzes und sonstiger maß
geblicher gesetzlicher Regelungen werden erfüllt. Der Arbeitnehmer sagt zu, die Arbeitsstätte 
den entsprechenden Anforderungen nach zu erhalten und im Falle gesetzlicher Änderungen 
zumutbare Anpassungen vorzunehmen.

C 2: Der Arbeitnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass unbefugte Dritte, auch im Haushalt 
lebende Personen, keinen Zugang zu den Arbeitsmitteln, insbesondere zum PC und den darauf 
befindlichen Daten haben. Der Arbeitsplatz ist ferner so zu gestalten bzw. anzuordnen, dass 
Firmen- bzw. Kundendaten nicht ohne Weiteres zB durch ein Fenster oder beim Betreten des 
Raumes eingesehen werden können.

Gestaltungshinweise
Die außerbetriebliche Arbeitsstätte (Klausel C 1) unterliegt den Arbeitsschutzbestimmungen, 
deren Einhaltung durch den Arbeitgeber regelmäßig zu überprüfen sind.17 § 2 Abs. 2 Nr. 1 
ArbSchG erfasst (persönlicher Anwendungsbereich) alle Arbeitnehmer, unabhängig davon, wo 
sie arbeiten. Konkretisiert werden die allgemeinen Vorschriften durch die auf der Grundlage 
des § 18 ArbSchG erlassene Arbeitsstättenverordnung. Zwar ist diese nach § 2 Abs. 7 
ArbStättV auf Homeoffice-Arbeitsplätze an sich nur anwendbar, wenn das gesamte im Home
office genutzte Arbeitsumfeld vom Arbeitgeber bereitgestellt und installiert wird, was in der 
Praxis nicht immer der Fall sein wird. Nach wohl überwiegender Auffassung gilt die Arbeits
stättenverordnung aber dennoch – zumindest teilweise – auch im Homeoffice.18 Hieraus wird 
abgeleitet, dass der Arbeitgeber zum einen durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit 
ihrer Telearbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln hat, welche Maßnahmen des Arbeits
schutzes im Homeoffice erforderlich sind („Gefährdungsbeurteilung“, § 5 ArbSchG, § 3 
ArbStättV). Zum anderen muss der Arbeitgeber die im Homeoffice Beschäftigten über Sicher

(2)

cc)
(1)

(2)

17 Hidalgo NZA 2019, 1449.
18 Schwede ArbRAktuell 2020, 160.
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heit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und ange
messen unterweisen („Unterweisung“, § 12 ArbSchG, § 6 ArbStättV). Bei Telearbeitsplätzen 
sind nicht zuletzt die Anforderungen zu beachten, die sich aus der ArbStättV ergeben (Anhang 
Nr. 6 der ArbStättV – früher Bildschirmarbeitsverordnung). Zu diesem Zwecke muss der Ar
beitgeber auch die außerbetriebliche Arbeitsstätte betreten können, wobei der grundgesetzlich 
gewährte Schutz der Wohnung (Art. 13 GG) Schranken setzt und besonders zu beachten ist.
Ein besonderes Interesse muss der Arbeitgeber daran haben, dass Unbefugte keinen Zugang 
zu Arbeitsmitteln haben und dass Daten unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmun
gen geschützt sind. Zu diesem Zwecke könnte die Klausel C 2 wie folgt ergänzt werden: 
„Die außerbetriebliche Arbeitsstätte ist abschließbar.“ Die Beratungspraxis zeigt allerdings, 
dass an dieser Voraussetzung allein aus tatsächlichen Gründen (kein zur Verfügung stehender 
abschließbarer Raum) scheitern kann. In der Praxis wird daher nicht selten auf diesen Passus 
verzichtet.

Zugangsrecht
Klauseltyp D
D 1: Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber bzw. von diesem Beauftragten Zu
gang zur häuslichen Arbeitsstätte zu gewähren, wenn der Arbeitgeber hieran ein berechtigtes 
Interesse hat. Gleiches gilt für den Arbeitsschutzbeauftragten, den betrieblichen Datenschutz
beauftragten und einen Mitarbeiter der Arbeitsschutzbehörde.

D 2: Außer in dringenden Fällen (zB Sicherheitsvorkommnisse, Auditierungsnotwendigkeit) 
ist der Zugang mit dem Arbeitnehmer vorher abzustimmen und muss mindestens zwei Tage 
vorher angekündigt werden.

D 3: Der Arbeitnehmer sichert zu, dass auch die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Personen mit dieser Regelung einverstanden sind.

Gestaltungshinweise
Aufgrund des besonderen Schutzes der Wohnung (Art. 13 GG) ist dieser Regelungsbereich sehr 
„sensibel“. Die Klauseln D 1 bis D 3 bemühen sich hier um eine möglichst interessengerechte 
Lösung unter Beachtung der Grundrechtsposition des Arbeitnehmers. Vielfach werden Arbeit
nehmer erhebliche Bedenken gegen eine solche Regelung haben, was Arbeitgeber nicht selten 
veranlasst, auf ein derartiges Zugangsrecht zu verzichten.
Die Klausel D 2 betrifft „dringende Fälle“, insbesondere eine ggf. erforderliche Auditierung. 
Die Klausel D 3 bezieht die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Arbeitnehmer lebenden 
Personen mit ein.

Arbeitsmittel und Aufwendungen
Klauseltyp E
E 1: Der Arbeitgeber stellt die erforderlichen Arbeitsmittel für die außerbetriebliche Arbeits
stätte für die Dauer des Bestehens dieser Arbeitsstätte kostenlos zur Verfügung. Die überlas
senen Arbeitsmittel dürfen von dem Arbeitnehmer nur zu betrieblichen Zwecken verwendet 
werden. Eine Aufstellung des Inventars ist auf dem Mitarbeiterlaufzettel zu dokumentieren 
und stets aktuell zu halten. Der Arbeitgeber trägt die Kosten für die Wartung der Arbeitsmittel.

E 2: Die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel verbleiben in seinem Eigen
tum. Sie dürfen nicht für private Zwecke genutzt werden und auch nicht Dritten überlassen 
werden. Der Arbeitnehmer wird sie vor dem Zugriff Dritter schützen.

E 3: Die überlassenen Arbeitsmittel wird der Arbeitnehmer unverzüglich nach Beendigung 
dieser Vereinbarung vollständig herausgeben.

dd)
(1)
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